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Der Ärzteverein Durlach—Ettlingen hat folgende

- - - - - Mmdestaebühren
für ärztliche Bemühungen festgesetzt :

1 . Beratung in der Sprechstunde
und Zeugnisse . Mk. 3 .00.

2. Besuch am Ort . Mk. 400 .
3 . Besuch auswärts . Mk. 6.00.
Besuche, die nicht bis 9 Uhr vormittags bestellt

sind , sowie Nacht - und Sonntagsbesuche werden
entsprechend höher berechnet._ _
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bieten wir rührigem Herrn oder Tarne durch
Uebernahme unserer Allein - Vertretung für den
dortigen Platz etz . größeren Bezirk.

Der Absatz «nseres durch v .tl -tH! . gefchiitzten
Spezial - Artikels ist spielend leicht , da mit dem¬
selben einem längst fühlbaren Bedürfnis sparsamer
Hausfrauen und Mädchen glänzend abgehslfen wird,
daher größte Berdienstmöglichkeit.

Branchekenntnisse nicht erforderlich. Kapital ie
nach Größe des Bezirks 1 bis 2000 ^ nötig .
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Wrrsrd 'NMß
(Vom 11 . Septeniber 1919.)

Die am 8 . Oktober 1S19 vorznnehmendc
Volkszählung betreffend .

Zirm Bollzrig der Verordnung des Reichsmini¬
steriums vom 16 . Juli 1919 über die Vornahme
einer Volkszählung am 8 . Oktober 1919 (Reichs-
Gesetzblatt Seite 652 ) wird verordnet , was folgt :

Z 1 . Am 8 Oktober 1919 findet in Baden eine
allgemeine Volkszählung statt .

8 2 Die Zählung erfolgt gemeindeweise . Ihre
unmittelbare Leitung liegt den Gemeindebehörden
(Gemeinde- und Stadträten ) ob , welche für die
Ausführung aus ihren Mitgliedern , nach Bedürfnis
und Ermessen unter Zuzug von geeigneten weiteren
Personen , einen besonderen Zählungsausschuß ein-
setzen können .

8 3 . Die Erhebung ist nach örtlich abgegrenzten
Bezirken (Zählbezirken) vorzunehmen . Jede poli¬
tische Gemeinde bildet wenigstens einen Zählbezirk.

8 4 Für jeden Zählbezirk ist ein Zähler zu be¬
stellen , der die Zählungslisten austeilt uno ein¬
sammelt .

Der Zählungsausschuß ernennt die Zähler aus
seiner Mitte oder aus anderen geeigneten Per¬
sonen ; er hat für die rechtzeitige Bestellung der
erforderlichen Zahl von Zählern Sorge zu tragen,

. und zwar sind soweit möglich freiwillige Zähler
heranzuziehen.

Die Bildung der Zählbezirke und die Ernennung
der erforderlichen Anzahl von Zählern muß spä¬
testens bis zum 4 . Oktober vollzogen sein.

s 5. Sämtliche Gemeindebehörden haben dem
zuständigen Bezirksamt alsbald nach Empfang und
spätestens aus 1 . Oktober über die durch das Sta¬
tistische Landesamt erfolgte Zusendung der nötigen
Zählpapiere Anzeige zu erstatten.

8 6. Die Zählung geschieht nach Haushaltungen
getrennt durch -namentliche Aufzeichnung der zur
Haushaltung gehörigen Personen in Haushaltungs¬
listen In letztere find sämtliche in der Nacht vom
7 . auf H- Oktober innerhalb der Grenzen des Lan¬

des ständig oder vorübergehend anwesenden Per¬
sonen , sowie die vorübergehend abwesenden Per¬
sonen und Haushaltungen einzutragen .

Für jede Haushaltung , sowie für jede einzeln
lebende selbständige Person mit besonderer Woh¬
nung uud eigener Hauswirtschaft ist eine HanS-
haltungsliste auszufüllen .

Die Gäste in Gasthäusern und Herbergen, sowie
die Insassen von Anstalten aller Art sind mit einer
entsprechende » Ueberschrift und unter Benennung
der Anstalt in besonderen Haushaltungslisten ein¬
zutragen .

Die Pflicht der Angabe und des Eintrags liegt
den Haushaltungsvorständen ob , als welche auch
einzeln lebende selbständige Personen und Vorsteher
oder Verwalter von Anstalten für gemeinsamen
Aufenthalt (Kasernen, Lazarette , Erziehungs -, Ver-
soraungs - , Kranken- und Strafanstalten , Gefäng¬
nisse usw .) gelten Aushilfsweise kann die Aus -
sülluny auch durch geeignete Vertreter oder durch
die Zähler erfolgen . Für vorübergehend abwesende
Haushaltungen ist die Liste vom Hauseigentümer
oder von seinem Stellvertreter auszufüllen .

8 7 . Welche Angaben von den einzelnen Pflich¬
tigen zn machen sind , ergibt sich aus der Anleitung
und den Erläuterungen auf der Haushaltungsliste .

lieber die bei dieser Zählung über die Persön¬
lichkeit des Einzelnen gewonnene » Nachrichten ist
das Amtsgeheimnis zu wahren Sie dürfen nur
zu den vom Reichsminrstcrinm oder von der obersten
Landesbebörde bestimmten amtlichen Zwecken be¬
nützt werden

Die Fertigung von Auszügen aus den Haus¬
haltungslisten für die Herstellung von Adreßbücher̂
zu Namensverzeichnissen und ähnlichen Zwecken ist
auch dann untersagt , wenn diese Auszüge auf dem
Rathaus gefertigt werden würden.

8 8 . Die Haushaltungslisten sind von Haus zu
Hans und von Haushaltung zu Haushaltung in der
Zeit zwischen dem 4 . und 6 . Oktober auszuteilen .

Falls dabei eine Haushaltung übergangen wird,
hat deren Vorstand Sorge zu tragen , daß ihm eine
Haushaltungsliste nachträglich zugestellt wird .

Die Wiedereinsammlung der Haushaltungslisten
durch die Zähler hat nach Mittag des 8 . Oktober
zu beginnen und ist wenn möglich, innerhalb dieses
Tages zn beendigen. Keinesfalls darf sie über den
10 . Oktober hinaus ausgedehnt werden.

8 9. Der Zähler har darauf zn achten , daß die
Haushaltungslisten vollständig und richtig ausge -
süllt sind und hat nötigenfalls ihre Ergänzung und
Berichtigung zu veranlassen.

Ueber die Austeilung und Einsammlung de»
Haushaltungslisten hat er ein Verzeichnis , die Kon-
trolliste , zu führen, welche er nach beendigtem Zäh¬
lungsgeschäft nebst den Haushaltungslisten der Ge¬
meindebehörde (dem Zählungsausschuß ) bis spä¬
testens 13 . Oktober zu übergeben hat .

8 10. Die Gemeindebehörde (der Zählungsans -
schuß) hat die gesamten ihr zukommenden Zähl¬
papiereauf Vollständigkeit und Genauigkeit zu prüfe»,
die erforderlichen Ergänzungen und Berichtigungen
zu veranlassen und alsdann die Gemeindetabelle
aufzustellen.

8 11 . Im übrigen hat die Vorbereitung und
Vornahme der Erhebung , sowie die Prüfung de»
Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit durch

! Zähler und Gemeindebehörden (Zählungsausschüsse)
! nach Maßgabe der besonderen Anweisungen zu ge-
- schehen .
! 8 12 . Die Gemeinde - und Stadträte haben das
! Zählnngsmaterial (die Gemeindetabelle , die Kon-
trollistenund Haushaltungslisten ) spätestens bis zum

- 20. Oktober dem Statistychen Landesamt in Karls¬
ruhe unmittelbar vorzulegen . Spätestens am 15 Ok¬
tober ist von den Gemeindebehörden dem vorstehend
genannten Amt nach der vorläufigen Znsamme»-
stelluna die orisanwesende Bevölkerung , sowie die
Zahl der Militärpersonen und Kriegsgefangenen

1 ans einer Postkarte mitznteilen .
> 8 13 . Die Bezirksämter haben bis längstens
3 . Oktober dem Statistischen Landesamt anzuzeigen,
ob sämtliche Gemeinden in dem Besitz der not¬
wendigen Zählpapiere gelangt sind .

Sie haben ferner die Bürgermeisterämter übe»
die Vorschriften, die für die Zählung erlassen sind »
allfznklarenund ihnen die richtige und gewissenhafte
Durchführung noch besonders zur Pflicht zu machen.

8 14 Die allgemeine Leitung der Zählung ist
dem «statistischen Landesamt übertragen , welches
öre Verteilung der Zählpapiere rechtzeitig vor¬
nehmen wird

Die Bezirksämter und die Gemeindebehörde»
sind verpflichtet , die auf die Zählung bezügliche»
Aufträge und Verfügungen der genannten Behörde
sorgfältig und mit möglichster Beschleunigung zir
erledigen.

Insbesondere i ft es Pflicht der Gemeindebehördê
die bei der Bearbeitung des Zählmaterials durch
das Statistische Landesamt erhobenen Bean¬
standungen, sowie etwa nötige Nacherhebnngen auf
das sorgfältigste und- ohne Aufschub zu erledige».

Karlsruhe , den 11 . September 1919.
Ministerium des Innern :

Remmele Braun



Verordnung über Kartoffel «.
Vom 4. September 1919 .

(Reichsgesehblatt Seite 1611 .)
Auf Grund der Verordnung über die Kartoffelversorgungvom 18. Juli 1918 (Reichsgesetzbl . S . 738 ) wird bestimmt:

8 1 .
Die Versorgung der Bevölkerung mit Speisekartoffeln (8 2

der Verordnung über die Kartoffelversorgung ) ist nach demvom Reichsernährungsminister für die versorgungsberechtigte
Bevölkerung jeweils festgesetzten Wochenkopfsatze zu regeln .

8 2.
Die Kommunalverbände haben zur Deckung des Bedarfs an

Kartoffeln nach Anweisung der Reichskartoffelstelle oder der
Vermittlungsstellen ( 8 6 der Verordnung über die Kartoffel¬versorgung) die in ihrem Bezirke geernteten Kartoffelmengen
sicherzustellen . Bei Kartoffelerzeugern mit zweihundertQuadratmetern Kartoffelanbaufläche und weniger findet eine
Sicherstellung nicht statt.

8 3-
Die sicherzustellenden Mengen sind für jeden einzelnenKartoffelerzeuger , sodann für jede Gemeinde, jeden Kommu¬nalverband und jede Vermittlungsstelle festzustellen.
Der Feststellung bei den einzelnen Kartoffelerzeugern istein nach Maßgabe der Anordnungen der Reichskartoffelstelle

geschätzter Ernteertrag zugrunde zu legen. Von dem Ertragesind abzuzichen : der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers undder Angehörigen seiner Wirtschaft nach dem Matzstab von
einundeinhalb Pfund für den Tag und Kopf, der Saatgutbedarfin Höhe von vierzig Zentnern für das Hektar der Anbaufläche1918 sowie die von dem Ausschuß für Pflanzkartoffeln der
landwirtschaftlichen Körperschaften Deutschlands als Original¬züchtungen oder Staudenauslese (Eigenbau ) erklärten Saat¬
kartoffeln.

Die verbleibende Menge wird sichergestellt. Trotz der Sicher¬stellung darf der Kartoffelerzeuger Kartoffeln gemäß den
Vorschriften über den Verkehr mit Saatkartoffeln als Saat¬
gut absetzen sowie in Anrechnung auf den von der Reichs-kartosfelstelle festzusetzenden Schwundsatz Kartoffeln der im
8 7 Abs. 1 bezeichneten Art in der eigenen Wirtschaft ver¬wenden und Deputatverpflichtungen erfüllen . Die Verarbei¬
tung der Kartoffeln in Brennereien , Trocknereien und Stärke¬
fabriken ist nach Maßgabe der Bestimmurigen in 88 4, 5 zu¬lässig .

8 4.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe dürfen in der

eigenen Brennerei so viel selbstgebaute Kartoffeln verarbei¬ten, als einem Drittel des Brennrechts bei einem Verbrauche
von achtzehn Zentnern Kartoffeln für das Hektoliter reinen
Alkohol entspricht. Das gleiche gilt für Genossenschaften und
sonstige Vereinigungen , die eine Brennerei betreiben , hinsicht¬
lich der von den Mitgliedern gebauten Kartoffeln .

Die Reichskartoffelstelle trifft mit Zustimmung des Reichs-
ernährungsministers die näheren Bestimmungen . Mit Zu¬
stimmung der Reichskartoffelstelle oder der von ihr beauftrag¬ten Stelle dürfen Kartoffeln auch in anderen als den im
Abs. 1 vorgesehenen Fällen in Brennereien verarbeitet werden.

8 S.
Kartoffeln dürfen in Trocknereien und Stärkefabriken nur

insoweit verarbeitet werden , als sie von der ReichSkartoffel-
stelle oder von ihr bestimmten Stellen zur Verarbeitung frei¬
gegeben oder zugewiesen sind .

Die Reichskartoffelstelle trifft mit Zustimmung des Reichs¬
ernährungsministers die näheren Bestimmungen .

8 6.
Me Vorschriften über die Ablieferung der hergestellten Er¬

zeugnisse an die Trockenkartoffel-Verwertungs -Gesellschaft, die
Spirituszentrale , die Süddeutsche Spiritusindustrie , Komman¬
ditgesellschaft auf Aktien , Zweigniederlassung München, oder
an das Branntweinmonopolamt bleiben unberührt .

8 7.
Kartoffeln dürfen nur verfüttert werden, wenn sie nicht

gesund sind oder me Mindestgröhe von einem Zoll (2,72 Zen¬timeter ) nicht erreichen.
Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffelstärke¬

fabrikation dürfen weder verfüttert , noch zu Futterzwecken
vergällt oder mit anderen Stoffen vermengt werden .

' Dies
gilt nicht für Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei, die von
der Reichskartoffelstelle -Her der von ihr bestimmten Stelle
zur Verfütterung freigegeben sind . Außerdem dürfen Kar¬
toffelerzeuger die aus selbstgebauten Kartoffeln der im Abs. 1
bezeichneten Art zulässigerweise hergestellten Trockenerzeug¬
nisse im eigenen landwirtschaftlichen Betriebe verfüttern .

8 6.
Wer den Anordnungen einer Landeszentralbehörde , eines

Kmnmunalverbandes oder einer Gemeinde über die Sicherstel¬
lung und Lieferung der sichergestellten Kartoffelmengen zu-
widevhandelt, wird, soweit nicht eine Bestrafung nach 8 18
Nr . 2 der Verordnung über die Kartoffelversorgung eintritt ,mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit Haft
bestraft.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen in den §8 4,6, 7 werden nach 8 18 Nr . 1 der Verordnung über die Kar¬
toffelversorgung bestraft.

8 s.
Mese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft . Mit dem gleichen Tage treten die Verordnung über
Kartoffeln vom 2. September 1918 (Reichsgesetzbl . S . 1095)und die Verordnung über Kartoffeln vom 30. Oktober 1918
(Reichsgesetzbl . S . 1281) außer Kraft .

Berlin , den 4. September 1919 .
Der Reichsernährungsminister.

Schmidt .

Kerordmmg.
(Vom 11 . September 1919 .)

Kartoffelversorgung betreffend.
(Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 47N

Auf Grund der Bundesratsverordnuna vom 18. Juli 1918über die Karioffelversorgung (Reichs -Gesetzblatt Seite 738 !und der Verordnung des Reichsernährungsministers vom4. September 1919 über Kartoffeln (Reichs-Gesetzblatt Seite1611 ) in Verbindung mit der BundeSratsverordnung vom26 . September 1916 über die Errichtung von Preisprüfungs -
stellen und die Versorgungsregelung in der Fassung der Be¬
kanntmachungen vom 4 . November 1916, 5 . Juni 1916 und6. Juli 1916 (Reichs-Gesetzblatt 1915 Seite 607 , 728, Reichs -
Gesetzblatt 1916 Seite 439 , 673 ) wird verordnet , was folgt :

I . Zuständigkeitsbestimmungen .
8 1-

Im Sinne der Bundesratsverordnung vom 18. Juli 1918und der Verordnung des Reichsernährungsministers vom 4.
September 1919 ist Landeszentralbehörde das Ministeriumdes Innern ; höhere Verwaltungsbehörde ist der Lanbeskom-
missär, untere Verwaltungsbehörde das Bezirksamt ; letzteres
ist auch zuständig zu Anordnungen gemäß 8 11 Sah 2 der
Bundesratsverordnung vom 18 . Juli 1918 .

Vermittlungsstelle im Sinne des 8 6 der Bundesratsvcrord -
nung vom 18. Juli 1918 ist die beim iÄatistischeu Landes .:mt
errichtete „ Badische Kartoffelversorgung "

; die Bestimmungenunserer Verordnung vom 2. März 1916, Regelung der Ver¬
sorgung mit Speisekartosfeln betreffend (Gesetzes - und Ver¬
ordnungsblatt Seite 47 ) , bleiben aufrecht erhalten .

II . Ausbringung der Kartoffeln .
8 2.

Die Kommunalverbände haben die ihnen von der Badischen
Kartoffelversorgung zur Sicherstellung und Lieferung auf¬
gegebenen Kartoffelmengen auf die Gemeinden zu verteilen .
In gleicher Weise können sie zwecks Sicherstellung und Aus¬
bringung derjenigen Mengen , welche zur Deckung des eigenen
Bedarfs des Kommunalverbands erforderlich sind , verfahren .

In den Gemeinden erfolgt die Unterverteiluug auf die Kar¬
toffelerzeuger durch den Gemeinderat . Die einzelnen Kartof¬
felerzeuger haben die bei ihnen sichergestellten Mengen ge¬trennt von den übrigen Kartoffelvorräten aufzubewahren ; sie
sind verpflichtet, die zur Erhaltung und Pflege erforderlichen
Handlungen vorzunehmen . Die sichergestellten Mengen dür¬
fen nicht verbraucht, noch darf durch Rechtsgeschäft über sie
verfügt werden.

Die Kommunalverbände haben die zur Lieferung aufgege¬benen Mengen der Geschäftsstelle der Bad -schen Kart .' sfelver-
sorgung rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und nach deren
Weisung zu versenden. Die aufgegcbenen Mengen sind Min -
destmengen.

Die Erwerbung der Kartoffeln erfolgt durch Aufkäufer,
welche vom Kommunalverband des Erzeugungsortes in, Be¬
nehmen mit der Geschäftsstelle der Badischen Kartoffelver¬
sorgung bestellt sind ; bei der Bestellung als Aufkäufer sind
die im Kommunalverbandsbezirke tätigen landwirtschaftlichen
Organisationen in erster Reihe zu berücksichtigen .

8 3.
Bestehen nach Auffassung des Gemeindeeats Zweifel, ob die

auferlegten Mengen in der Gemeinde sichergestellt oder abge¬
liefert werden können, so ist dies dem Kommunalverband
anzuzeigen.

Der Kommunalverband entsendet in eine solche Gemeinde
einen aus beeidigten Sachverständigen bestehenden Ausschuß,
welcher die vorhandenen Bestände bei den einzelnen Kartoffel¬
erzeugern nachprüft und über das Ergebnis dem Kommuuai -
verband berichtet. Der Kommunalverband hat diejenigen
Kartoffelmengen , welche in einer Gemeinde nicht sichergestellt
oder abgeliefert werden können, auf andere Gemeinden des
Kommunalberbandes zu verteilen . Sollte auch dies nicht mög¬
lich sein , so ist Vorlage an die Badische Kartoffelversorgung zu
erstatlen .

8 4.
Me Rartoffelerzeuger sind verpflichtet, die von ihnen geern¬teten Speisekartoffeln , soweit sie nicht nach den Bestimmun¬

gen des Reichsernährungsministers oder der Reichskartoffel¬
stelle von der Sicherstellung und Lieferung ausgenommen
sind und nicht nachweislich auf Bezugsscheine (88 10 ff . ) abge¬
geben wurden , an die nach 8 2 Absatz 4 bestellten Aufkäufer
gegen Bezahlung des Erzengerhöchstpreises abzugeben. Als
Speisekartoffeln gelten gute , gesunde Kartoffeln von minde¬
stens 2,72 cm Größe.

Die Kartoffelerzeuger dürfen die von ihnen geernteten Kar¬
toffeln , auch soweit sie freigelassen sind , nur an die bestellte »
Aufkäufer oder auf Bezugsscheine (88 10 ff. ) abgebcn. Jedeandere Abgabe ist verboten ; die Kartoffeln , auf welche sich die
unzulässige Handlung bezieht, unterliegen der Beschlagnahmeund Verfallerklärung (8 17 der BundeSratsverordnung vom
18 . Juli 1918) oder der Einziehung .
III . Regelung des Verkehrs mit Kartoffeln .

8 s-
Die Kommunalverbände haben die Versorgung ihrer Bevöl¬

kerung mit Kartoffeln zu regeln und Höchstpreise für den
Kleinverkauf an die Verbraucher festzusctzen , soweit nicht die
Festsetzung durch den Reichsernährungsminister oder das Mi¬
nisterium des Innern erfolgt .

Die Versorgungsberechtigten dürfen Kartoffeln nur durch
den Kommunalverband oder auf Bezugsscheine (88 10 ff . ! be¬
ziehen . Jeder andere Erwerb ist verboten ; die Kartoffeln , auf
welche sich die unzulässige Handlung bezieht, unterliegen der
Beschlagnahme und Verfallerklärung oder der Einziel ung.
Selbstversorger gelten insoweit als Versorgungsbercchtigte,als ihre Ernte zur Deckung des zulässigen Verbrauchs nicht

ausreicht.
Für vom Kommunalverband gelieferte Kartoffel » , welche

nachweisbar zum menschlichen Genuß nichts tauglich sind , ist
dem Verbraucher Ersatz zu leiste «.



8 6.
Die Kommunalvcrbände sind befugt , den Versorgungsberech -

tigten zu ermöglichen , ihren zulässigen Bedarf an Kartoffeln
für die Zeit vom 16. November 1919 ad auf die Dauer von
35 Wochen in Höhe von 3 Zentnern für den Kopf durch den
Kommunalverband zu beziehen . Diese Vorversorgung fall
nicht gestattet werden , wenn der Vcrsorgungsbercchtigte keine
geeigneten Lagerräume besitzt oder vorzeitiger Verbrauch zu
befürchten ist. Die Kommunalverbände geben bekannt , wann
und in welcher Weise die Vorversorgung erfolgen kann .

8 7.
Die Kommunalverbände können Anordnung treffen , daß

diejenigen Versorgungsberechtigten , welche nach ihren Ein¬
kommens - und Vermögensverhältnisscn hierzu in der Lage
sind und über geeignete Lagerräume verfügen , ihren Bedarf
an Kartoffeln für die Zeit vom 16. November 1919 auf die
Dauer von 35 Wochen entsprechend den näheren Bestimmun¬
gen des Kommunalverbands ertverben und einlagern müssen .
Für die Angehörigen eines Haushalts ist der Haushaltungs¬
vorstand zur Eindeckung verpflichtet . Er kann hierbei einen
geringeren Bedarf seines Haushalts als die zulässige Wochen¬
kopfmenge zugrunde legen ; macht er von dieser Möglichkeit
Gebrauch , so hat er , falls er mit seinem Vorrat nicht ausreicht ,
gegenüber dem Kommunalverband keinen Anspruch aus Nach¬
lieferung der zu tvenig in Anspruch genommenen Menge .

8 8.
Die Abgabe von Kartoffeln an die Verbraucher durch den

Kommunalverband darf nur gegen Kartosfelkarten erfolgen ,
soweit nicht die Vorversorgung gemäß 88 6 oder 7 stattfindet .
Im Fall der Borversorgung gemäß 88 6 oder 7 oder mittels
Bezugscheins (88 16 ff . ) erhält der Versorgungsberechtigte für
die Dauer der Vorversorgung keine Kartoffeln . Für vorzeitig
verbrauchte Kartoffeln wird kein Ersatz geleistet .

8 9.
Wer Kartoffeln in Verivahrung hat , hat für ihre zweck¬

mäßige Lagerung und pflegliche Behandlung Sorge zu traaen .
Die Kommunalverbände Haben sich hierüber durch Nachschau
zu verlässigen ; ergibt sich eine ungeeignete Aufbewahrung der
Kartoffeln , welche deren Verderben befürchten läßt , oder wird
fcstgestellt , daß der Besitzer seine Vorräte zu schnell verbraucht ,
fo find die Kartoffeln vom Kommunalverband gegen Entschä¬
digung wcgzunehmen und denk bisherigen Besitzer Kartosfel¬
karten auszustellen .

8 10.
Die Vorversorgung durch unmittelbaren Bezug von Kartof¬

feln durch den Versoraungsbcrechtigten beim Erzeuger ist nur
gestattet mittels eines Kartoffelbezugsschcins nach dem an¬
liegenden Muster . Der Vordruck ist in 4 Abschnitte — O
eingeteilt .

Zur Vorvcrsorgung auf Bezugsschein darf für eine Person
eine Höchstmenge von 3 Zentnern bezogen und geliefert wer¬
den . Innerhalb dieser Höchstgrenze kann der Bezug auch
auf mehrere Bezugsscheine erfolgen . Die Vorversorgungszeit
wird vom 16. November 1919 ab auf die Dauer von 36 Wo¬
chen gerechnet , auch wenn der Bezug der Kartoffeln schon
vorher stattgefunden hat .

8 11 -
Der Abschnitt ^ des Bezugsscheins enthält auf der Vorder¬

seite den Vordruck für den Antrag auf Gestattung des Kartof¬
felbezugs und die Bescheinigung des Bürgermeisteramts des
Einfuhrorts über die Menge , zu deren Bezug der Antrag¬
steller berechtigt ist, auf der Rückseite den Vordruck für die
Lieferungszusage des Kartoffelerzeugcrs und die Höchstpreis¬
bestimmungen .

Der Antragsteller muß die schriftliche Versicherung abgeben ,
aus wieviel Personen sein Haushalt besteht , und daß ec weder
über genügend eigene Kartoffeln verfügt , noch sich anderweit
im zulässigen Umfang eingedeckt hat . Wissentlich unrichtige
Angaben werden nach 8 17 der Bundesratsverordnung über
die Errichtung von Preisprüfungsstellcn und die Versorgungs -
rcgelung mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu 1500 M . bestraft .

Der Antrag ist mit ausgefüllter Lieferungszusage beim
Bürgermeisteramt (Geschäftsstelle , Kartoffelamt , Lebensmittel¬
amt ) des Wohnorts des Beziehers einzureichen und darf nach
dem 18 . Oktober 1919 nicht mehr gestellt werden . Die Beschei¬
nigung des Bürgermeisteramts darf nach dem 31 . Oktober
1919 nicht mehr erteilt werden ; sie darf nur versagt werden ,
wenn der Antragsteller keine geeigneten Lagerräume besitzt
oder vorzeitiger Verbrauch zu befürchten ist . Das Bürger¬
meisteramt (Geschäftsstelle usw .) des Wohnorts des Antrag¬
stellers ist berechtigt , für Erlegung der Bescheinigung eine
Gebühr von höchstens 10 Pf . für ieden Schein zu erheben . Die
Erteilung der Bescheinigung ist in einem Verzeichnis zu ver¬
merken .

Nach Ausstellung der Bescheinigung ist der ganze Schein dem
Kommunalverband des Ausfuhrorts zur Erteilung der Aus¬
fuhrgenehmigung zu übersenden . Bei Übersendung sind für
die entstehenden Auslagen 20 Pf . in Briefmarken für jeden
Schein beizufügen , die je hälftig für den Kommunalverband
des Ausfuhrorts und das Bürgermeisteramt des Ausfuhrorts
bestimmt sind . Die Ausfuhrgenehmigung darf nur verweigert
werden , wenn durch die Genehmigung die Erfüllung der dem
Kommunalverband obliegenden Pflicht zur Versorgung der
eigenen Bevölkerung des Bezirks mit Kartoffeln in Frage ge¬
stellt würde .

Im Fall der Genehmigung des Ausfuhrantrngs behält der
Kommunalverband des Ausfuhrortes den Abschnitt / c zurück
und übersendet die Abschnitte 8 und E nach vollständiger Aus¬
füllung je nach dem Antragsteller oder Lieferer als porto¬
pflichtige Dienstsache . Im Fall er Ablehnung des Ausfuhr¬
antrags sendet der Kommunalverband den ganzen Schein
als portopflichtige Dienstsache mit dem Vermerk „ Antrag ab¬
gelehnt " an das Bürgermeisteramt des Wohnorts des Antrag¬
stellers zur weiteren Benachrichtigung desselben zurück . Über
die Erledigung der Anträge ist ein Verzeichnis zu führen .

8 12.
Der Abschnitt 8 enthält den Vordruck für die Bescheinigung

d«S Kommunalverbandes des Ausfuhrorts , daß der Lieferet
tur Abgabe einer bestimmten Menge Kartoffeln berechtigt ist.

und die Bescheinigung , daß er sie tatsächlich abgegeben hak.
Die letztere Bescheinigung ist bei Aufgabe zur Bahnbeförde -
rung von der Station des Ausfuhrorts , bei sonstiger Beför¬
derung von dem Bürgermeisteramt des Ausfuhrorts zu ertei¬
len . Sind beide Bescheinigringen erteilt , so dient der Ab¬
schnitt dem Lieferer als Ausweis gegenüber den Aufkäufern
des Kommunalverbands ; er hat ihn daher sorgfältig aufzube -
wahren . Ist die Rücksendung der Abschnitte 8 und E an den
Antragsteller erfolgt (8 11 Absatz 5 Satz 1 ) , so hat der Lieferer
dafür zu sorgen , daß er in den Besitz des Abschnitts 8 gelangt .

Die Kartoffelmengen , welche Kartoffelerzeuger auf Bezugs¬
scheine abgeben , werden ihnen auf die Mengen angerechnet ,
welche auf Grund der Umlegung bei ihnen sicherzustellen oder
von ihnen abzuliefern wären . Die erfolgte Abgabe ist in der
Wirtschaftskarte des Lieferers zu vermerken .

8 13 .
Der Abschnitt L dient als Beförderungsschcin . Die Beschei¬

nigungen werden von dem Kommuiialverband des Ausfuhrorts
und der Station oder dem Bürgermeisteramt des Ausfuhrorts
erteilt ; 8 12 Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Antvendung .
Bei Beförderung der Kartoffeln mit der Bahn ist der Beför -
dcrungSscheiii dem Frachtbrief , der Expreßgutkarte usw . anzu -
schließcn . bei Beförderung der Kartoffeln mit Fuhrwerk oder
als Gepäck Traglast usw . hat ibn der Beförderer bei sich zu
führen und den mit der Überwachung des Lebensmittelverkehrs
Beauftragter ! auf Verlange » vorznzeigeii .

Die Beförderung darf nur an dem Tage erfolgen , welcher
von der Bahnstalion oder dem Bürgermeisteramt des Versand¬
orts als Abganastag vermerkt ist. Nach dem 30 . November
1919 ist die Beförderung überhaupt nicht mehr zulässig . Er¬
fordert der Versand mit der Bahn mehr als einen Tag , so
muß die Versendung an dem als Befördcrungstag bezeichneten
Tage beginnen .

Die Beförderung der Kartoffeln ohne Veförderungsschein
oder nach Ablauf seiner Gültigkeit ist verboten . Ohne Beför -
derungsschein oder nach Ablauf seiner Gültigkeit beförderte
Kartoffeln unterliegen der Beschlagnahme und Verfallerklä¬
rung oder Einziehung .

Für den Versand von Kartoffeln , der nicht im Bezugsschein -
Verfahren gemäß 88 10 bis 17 , 19 Absatz 2 erfolgt , bleiben die
Bestimmungen unserer Verordnung vom 2. April 1918 , Be¬
förderung von Kartoffeln betreffend (Gesetzes - und Verord¬
nungsblatt Seite 95 ) , maßgebend . Für die Beförderung von
Kartoffeln von dem mit Kartoffeln bebauten Grundstück zu
dem Betriebssitze des Kartoffelerzeugers mit Fuhrwerk oder
Kraftwagen ist ein Beförderungsschein nicht erforderlich .

8 14.
Die Bescheinigungen in Abschnitt O hat der Kommunalver -

bcmd des Ausfuhrorts bei Genehmigung des Ausfuhrantrags
dem Bürgermeisteramt des Ausfuhrorts und dem Kommunal¬
verband des Eirifuhrorts zu übersenden ; letzterer hat das Bür¬
germeisteramt (Geschäftsstelle usw . ) des Einfuhrorts von der
Genehmigung zu verständigen .

8 15.
Die Erwirkung eines Bezugsscheins ist erforderlich beim un¬

mittelbaren Bezug von Kartoffeln sowohl aus einem auswär¬
tigen Kommuiialverband als auch innerhalb des gleichen Kom -
munalverbands .

Wohnen der Bezieher und der Lieferer in der gleichen Ge¬
meinde . so sind lediglich die Abschnitte und 8 und , sofern
die Beförderung nicht innerhalb des geschlossenen Orts erfolgt ,
auch der Abschnitt E zu verwenden . Die Genehmigung zum
Bezug und zur Abgabe ist von dem Bürgermeisteramt des
Wohnorts zu erteilen . Die Genehmigung darf nur verweigert
werden , wenn der Antragsteller keine geeigneten Lagerräume
besitzt oder vorzeitiger Verbrauch zu befürchten ist.

8 16 .
Bezugsscheine können für die Dauer der Vorversorgung

( 8 10 Absatz 2 ) auch auf Anstalten sowie auf Gaststätten und
ähnliche Betriebe ausgestellt werden , an erstere bis zu einer
Höchstmenge von 3 Zentnern auf den Kopf der in der Anstalt
verpflegten Personen , an letztere bis zu einer Höchstmenge von
3 Zentnern für jeden Haushalisangehörigen und Angestellten ;
in gleicher Weise können Bezugsscheine auch auf Fabriken und
ähnliche Betriebe für die häusliche Versorgung ihrer Arbeiter
und Angestellten nebst deren Haushaltsangehörigen ausgestellt
werden . Durch Vermittlung des Kommnnalverbands kann der
hiernach zulässige Bedarf auch auf von der Geschäftsstelle der
Badischen Kartoffelversorgung zur Verfügung gestellte , von
ihr abgestempelte Frachtbriefe bezöge » werden ; die von der
Geschäftsstelle der Badischen Kartoffelversorgung hierbei er¬
teilten Weisungen sind zu beachten .

8 17 .
Beim Bezug von Kartoffeln von eigenen oder gepachteten

Grundstücken , welche außerhalb des Wohnorts des Besitzers ge¬
legen sind , finden obige Bestimmungen entsprechende Amven -
dung . Hat der Eigentümer oder Pächter das Grundstück selbst
bebaut oder durch Angehörige seines Haushalts bebauen las¬
sen , so sind er und seine Angehörigen bei Berechnung des zu¬
lässigen Bedarfs als Selbstversorger anzusehen ; liegt diese
Voraussetzung nicht vor , so sind sie als Versorgungsberechügte
auch dann zu behandeln , wenn sie die Saatkartoffeln selbst ge¬
liefert haben .

8 18 .
Die Kommunalverbände haben der Badischen Kartoffelver¬

sorgung spätestens auf 10. Dezember 1019 für die einzelnen
Gemeinden ihres Bezirks eine Zusammenstellung über die
auf Bezugsscheine aus - und eingefübrten Mengen cinzureichen .

8 19.
Die Ausfuhr von Kartoffeln aus dem Lande Baden in daS

Reichsausland ist nur mit Genehmigung des Ministeriums des
Innern , die Ausfuhr in die übrigen deutschen Länder nur mit
Genehmigung der Badische » Kartoffelversorgung zulässig ; sie
wird grundsätzlich nur an minderbemittelte Verwandte der
Kartoffelerzeuger zum eigenen Verbrauch und an außerhalb
Badens wohnende Eigentümer oder Pächter badischer Grund¬
stücke erteilt . Die Bestimmungen über de » kleinen Grenzver¬
kehr an der Reichsgrenze bleiben unberührt .



Die Ausfuhrbewilligung wird im Benehmen mit- dem Kom -
muna 'verband des Ausfuhrorts erteilt , welcher dem Versender
die Abschnitte 8 und d de» Bezugsscheins nebst der Ausfuhr -
Löwilligung übermittelt . Letztere ist dem Beförderungsschein
anzuschließen.
IV . Strafbestimmungen , Inkrafttreten der

Verordnung .
8 20.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verord¬
nung werden, soweit nicht eine höhere Strafe verwirkt ist , mit
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des Reichser-
nahrungSministers über die Verpflichtung der Kartoffelerzeu¬
ger zur Sicherstellung und Lieferung der Kartoffeln sowie
gegen die zu ihrer Durchführung ergehenden behördlichen An¬
ordnungen werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit
Haft bestraft.

8 21 .
Die 88 2- ^4 treten am 18. September 1019 , die übrigen

Vorschriften mit dem Tage der Verkündung in Kraft . Unsere
Verordnung vom 3. September 1918 , Kartoffelversorgung be¬
treffend (Gesetzes - und Verordnungsblatt Seite 283 ) , tritt auf
den 18 . September 1919 völlig außer Wirksamkeit.

Karlsruhe , den 11 . September 1919 .
Ministerium des Innern .

Remmele . / I) r . Schübly.

Höchstpreise für Kartoffel» betr.
(Staatsanzeiger Nr . 214 )

I . Auf Grund des 8 4 Absatz 2 der Verordnung des Reichs¬
ministeriums vom 15. Juli 1919 über die Preise für landwirt¬
schaftliche Erzeugnisse und für Schlacht- und Nutzvieh ( Reichs -
gesetzülatt Seite 647) wird mit Zustimmung des RcichSernäh-
rungsministers der Höchstpreis für einen Zentner Kartoffeln
aus der Ernte 1919 beim Verkauf durch den Erzeuger , falls die
Lieferung nach dem 14. September 1919 erfolgt, auf 7 M. 89
Pf . festgesetzt. Dieser Preis schließt die Kosten der Anfuhr
zur Verladestelle des Versandortes sowie des Einladens jn den
Eisenbahnwagen oder das Schiff ein .

HI . Auf Grund des 8 4 Absatz 3 der genannten Verordnung
werden mit Zustimmung der Reichskartoffelstelle die Preise für
den nach dem 14. September 1919 stattfindenden Verkauf von
Kartoffeln aus der Ernte 1819 durch de» Erzeuger unmittel¬
bar an den Verbraucher wie folgt festgesetzt :

1 . Beim Verkauf in Mengen bis zu 12 Zentnern (beim Ver¬
kauf in Mengen über 12 Zentnern gelten die Bestimmungen
unter I) :

n) ab Acker oder Keller auf höchstens 7 M . 38 Pf . für
den Zentner ;

1>) frei Verladestelle des Versandortes einschließlich der
Kosten des Einladens daselbst auf höchstens 7 M . 50 Pf .
für den Zentner ;

2 . bei Lieferung der Kartoffeln durch den Erzeuger vor das
Haus des Verbrauchers ohne Rücksicht darauf , in welchen Men¬
gen die Kartoffeln geliefert werden, ans höchstens 8 M . 30 Pf .
für den Zentner .

III . Die Preise find Höchstpreise im Sinne des Gesetzes be¬
treffend Höchstpreise . Wer höhere Preise als die Höchstpreise
fordert oder sich oder einem anderen gewähren oder versprechen
läßt , wird auf Grund der Bundcsratsverordnung vom 8. Mai
1918 gegen Preistreiberei (NeichsgesetzblattSeite 398 ) bei vor¬
sätzlicher Zuwiderhandlung mit Gefängnis und mit Geldstrafe
bis zu 200 000 M . oder mit einer dieser Strafen , bei fahrlässi¬
ger Zuwiderhandlung mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu 50 000 M . oder mit einer dieser Strafen
bestraft . Wer wegen vorsätzlicher Zuwiderhandlung zweimal
mit Gefängnis bestraft worden ist , wird beim drittenmal mit
Zuchthaus bis zu 6 Jahren , bei mildernden Umständen mit
Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft ; daneben wird

. auf Geldstrafe bis zu 500 000 M - erkannt .
Die gleichen Strafen treffen denjenigen, welcher vorsätzlich

zu der Zuwiderhandlung auffordert , anreizt oder sich erbietet .
Neben der Strafe wird ein Betrag eingezogen, der dein über

den Höchstpreis erzielten Erlös entspricht. Neben der Straf «
kann ferner auf Einziehung der Gegenstände erkannt werden,
auf die sich die strafbare Handlung bezieht (ohne Unterschied ,
«b sie dem Täter gehören oder nicht ) . Neben Gefängnis kann
auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden ; ne¬
ben Zuchthaus ist auf diesen Verlust zu erkennen. Neben der
Strafe kann schließlich angeordnet werden, daß die Verur .tei-
lung auf Kosten des Schuldiaen öffentlich bekannt zu machen
ist ; bei einer zum dritte « Mal erfolgenden Bestrafung muß
dies angeordnet werden.

Karlsruhe , 11 . September 1919 .
Ministerium des Innern .

Remmele . vr . Ketterer .

Verordnung über die Kartvffelversorgnng .
Vom 18 . Juli 1918.

(Reichsgcsetzblatt Seite 738 .)
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 6 des Gesetzes über

die Ermächtigung des BundeSratS zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw . vom 4. August 1914 ( Neichsgesetzbl . S . L27) fol¬
gend « Verordnung erlassen :

8 11 .
Die Kartoffelerzeuger sind verpflichtet, die Kartoffeln sach¬

gemäß zu ernten , Die Landeszentralbehörden oder die von
Ihnen bestimmten Behörden können nähere Anordnungen tref¬
fen. Die Kartoffelerzeuger sind ferner verpflichtet, die zur
« rhaltung nrch Pfl »ge erforderlichen Handlungen borzunehmcn .

Sie dürfe» Kanoffelu in Höhe der bei ihnen siche raestrll -en Mengen ntcS verbrauchen oder beiseiteschaffe « . Durch
st^w^ 9eschaft darf über die fichergestellten Mengen nur zurVerpflichtung zur Lieferung verfügt werden.RechwgeMaftftchen Verfügungen stehen gleich Verfügungen ,
erfolge -,

^ Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung

8 12.
Das Eigentum an Kartoffeln , die nach den auf Grund die¬

ser Verordnung erlassenen Bestimmungen zu liefern find , kann
durch Anordnung der unteren Verwaltungsbehörde auf denKommunalverba -ld oder die von der unteren Verwaltungs¬behörde bezeichnete Person übertragen werden . Die Anord¬
nung kann an den einzelnen Besitzer oder an alle Besitzer desBezirkes oder eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden. Imersten Falle geht das Eigentum ° über , sobald die Anordnungdem Besitzer zugeht, i -n zweiten Falle mit dem Ablauf des
Tages nach Ausgabe des amtlichen Blattes , in dem die An¬
ordnung amtlich veröffentlicht wird.

Der Enteignung soll die Aussonderung der zu enteignm -den Mengen vorausgehen . Die untere Verwaltungsbehördekann die Kartoffelerzeuger zur Aussonderung der zu liefern¬den Mengen auffordern und, wenn sic dieser Aufforderungnicht Nachkommen , die Aussonderung auf ihre Kosten vorneh¬men lassen . Die Vorschrift im Satz 2 gilt entsprechend fürdie Antieferung der enteignet« -- Kartoffeln bis zur nächstenVerladestelle.
Für die enteigneten Vorräte ist ein UbernahmcpreiS zuzahlen , der unter Berücksichtigung des Höchstpreises sowie derGüte und Verwertbarkeit der Borräre festgesetzt wird . Harder zur Lieferung Verpflichtete einer Aufforderung der un¬teren Verivaltungsbehörde zur Lieferung innerhalb der ihm

gesetzten Frist nicht Folge geleistet, so ist der ihm zu zab-
leude UbernahmepreiS um sechzig Mark für die Tonne >
kürzen. Der Betrag , um den der UbernahmepreiS gekür : :wird, fließt dem Kommunaiverbande zu, aus dessen Bezirk die
enteignete Menge in Anspruch genommen wird.

Streitigkeiten , die sich , aus der Anwendung der Vorschrif¬ten im Absatz 1 bis 3 ergeben, entscheidet endgültig die höhere
Verwaltungsbehörde des Bezirkes, in dem sich die Kartoffeln
zur Zeit der Anordnung befinden.

8 18.
Die Beamten der Polizei und die von der Reichskartoffelstelle,den Vermittlungsstellen , den Kommunalverbänden oder der

Polizeibehörde beauftragten Personen find befugt ; in Räume ,in denen Kartoffeln gelagert , feilgehalten oder verarbeitet wer¬
den , oder in denen Kartoffeln zu vermuten sind , sowie in
Näume , in denen Vieh gehalten oder gefüttert wird, ein¬
zutreten , daselbst Besichtigungen vorzuuehmen , Gefchäftsauf -
zeichnungen einzusehen >md die vorhcuchenen Vorräte festzu »
stellen.

Die Besitzer der Räume sowie die von ihnen bestellten Be¬
triebsleiter und Aufsichtspersonen haben dfi nach Abs . t zumBetreten der Räume Berechtigten auf Erfordern die Vorräte
sowie deren Herkunft, insbesondere bei Erwerb von Dritte -:
den Veräußerer nach Namen und Wohnung und den Kauf¬
preis anzugeben und Auskunft über die Verwendung der Vor¬
räte z« erteilen . Sie haben den zum Betreten der Räume
Berechtigten auf Erfordern bei der Feststellung der Vorräw
Hilfe zu leisten. Wird die Hilfeleistung verweigert , so kann
die zuständige Behörde die erforderlichen Arbeiten auf Kostru
deS Verpflichteten durch Dritte vornehmen lassen .

8 17.
Der Kommunalverband kann Kartoffeln , die einer ord¬

nungsmäßig ergangenen Aufforderung zuwider nicht ange¬
zeigt oder bei behördlicher Nachprüfung verheimlicht oder
sonstwie der Aufnahme entzogen werden oder die der Kac -
toffelerzeüger vorschriftswidrig zu verwenden oder zu veräußern
sucht, sowie Kartoffeln , die unbefugt in den Verkehr gebracht
werden, ohne Zahlung einer Entschädigung zugunsten des
Kommunalverbandes für verfallen erklären . Der Komun !-
nalverband kann schon vor der Verfallerklürung die zur Si¬
cherstellung der Katoffeln erforderlichen Anordnungen treffen .

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig. Uber die Be¬
schwerde entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde end¬
gültig . Die Beschwerde bewirkt keinen Aufschub .

8 18 .
Mit Gefängnis bis zu eiPm Jahre und mit Geldstraie

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft,

1 . wer den auf Grund des § 2, H 13 Abs . 1 erlassenen Be¬
stimmungen zuwiderhandelt ;

2 . wer den Vorschriften im 8 11 oder den auf Grund des
ß 11 erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt ;

3 . wer die Auskunft , zu der er nach 8 7 Abs . 8, 8 15
Abs . 2 oder nach den auf Grund des 8 13 Abs . 2 er¬
lassenen Bestimmungen verpflichtet ist, nicht erteilt oder
wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht ;

4 . wer der Vorschrift im Z 15 zuwider den Eintritt in die
Räume , die Besichtigung, die Einsicht in die Geschäfts¬
aufzeichnungen, die Feststellung der vorhandenen Vor¬
räte oder die Hilfeleistung bei dieser Feststellung ver¬
weigert.

Neben der Strafe können die Vorräte, 'auf die sich die straf¬
bare Handlung bezieht, eingezogen werden , ohne Unterfchiee,
ob sie dem Täter gehören oder nicht , soweit sie nicht gemäß
8 17 für verfallen erklärt worden sind .

Bei vorsätzlichem Verschweigen , Beiseikeschaffen , Veräußern
oder Verfüttern von Vorräten muß die Geldstrafe , wenn
ausschließlich auf sie erkannt wird, mindestens dem zwanzig¬
fachen Werte der Vorräte gleichkommen , auf die sich di« straf¬
bare Haudlmrg bezieht.

«chrMcit»» , , »ri « Mi » * crla, »,n Mop»,
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